




   

- 33 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

- 34 - 

Zentraler Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Friesischer Berg 
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Zentraler Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Fruerlund 
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Zentraler Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Hafermarkt 
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8. Ausblick 
 
Die im Einzelhandelskonzept formulierten Ziele sind bei jeder Planung als Maßstab für die 
weitere Entwicklung des Einzelhandels anzulegen.  
 
Zur Steuerung der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung sollen mehrere Strategien 
angewendet werden: 
 

 Mittels einer bauplanungsrechtlichen Situationsanalyse werden die Gefährdungs-
potentiale für eine ungewünschte Entwicklung festgestellt, die die Ziele des 
Einzelhandelskonzepts tangieren könnten. Insbesondere sind auch gefährdete 
Flächen im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB zu überprüfen. Für die 
entsprechenden Standorte ist das Planungsrecht mit Blick auf die Aussagen zur 
Zulässigkeit von Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten bei Erfordernis 
anzupassen.  

 
 Die städtebaulichen Auswirkungen „Sonstiger Handelsbetriebe“ in Gewerbegebieten 

sind wie bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben zu prüfen, insbesondere wenn der 
Betrieb mit zentrenrelevanten Sortimenten handelt. Besonders zu beachten sind hier 
Großhandelsbetriebe, auch ihre Einzelhandelstätigkeit unterliegt dem städtebaulichen 
Integrationsgebot. 

 
Zur Überprüfung der Ziele soll ein Kontrollsystem entwickelt werden, dass die positiven wie 
auch die negativen Entwicklungen deutlich macht und gegebenenfalls Ansatzpunkte für 
etwaige Anpassungserfordernisse des Konzepts liefert. Dazu ist es unter anderem 
notwendig, entsprechende Daten, die die Dynamik des Einzelhandels erfassen können, 
aufzubereiten und stetig fortzuschreiben. Wünschenswert ist ebenso die Erarbeitung eines 
Auskunftssystems, um aktuelle Informationen zum Einzelhandel zugänglich zu machen. 

 
 




